
gemiſchte Oel an der Konſekration teilnimmt, ſo können die neu her
zuſtellenden Kreuze auch m den Anbauten angebracht werden. ehlen
mn einer 1 alle Apoſtelkreuze, iſt dieſelbe aber auf run anderer
Dokumente ſicher konſekriert, ſo müſſen alle Kreuze ohne Salbung mit
Chriſam In der aſſenden Stellen gemalt oder gemeißelt
werden (8 28 Juni 1879, n. 3498), ſo jedoch, daß je zwei Kreuze
m der ähe des Hochaltares und des Kircheneinganges angebracht
werden (V 31 Auguſt 1867, II 31⁵7,

Qu Petru  ink
XIII * N  älle, In denen die mit der zuſammenhän⸗

gende Kenntnis benützt werden lann?) Mit Rückſicht auf die Strenge,
die ezügli der Bewahrung des Beichtſiegels mit Recht gefordert wird
und auch mit Rückſicht auf die Forderungen, die 3 dieſem E von
deri ſowohl wie von den Moraliſten aufgeſte werden, ſchein
ieſe Frage ohneweiter 3u verneinen ſein. Es ſeien aher Iim fol
genden einige nicht bloß mögliche, ondern wirkliche angeführt,
die nachdenklich machen.

Zu einem Geiſtlichen OImm eine Mutter b0Dler UAfregung und
fragt, wie der Herr ihrem Hinde ſo eine ganz unzuläſſige Uße habe
aufgeben können: ſchon eine Stunde lang ſuche das Kind IM Geſang⸗
buch herum und werde nicht fertig, indem ES auf die Vorſtellungen der
Mutter, eS möge doch ein Nde machen, verſichere, alle Utter⸗
gotteslieder aus dem Geſangbuch ten Der Geiſtliche iſt zuerſt In großer
Verlegenheit, denn eb ſagt ich,‚ nach der gewöhnlichen Anſicht darf man
von der Buße, die man jemand In der Beicht aufgegeben, auch wenn
man das ſelbſt noch weiß, niemand onſt Mitteilung machen. Schließlich
aber ſagt EL lachend, daß da ein großes Mißverſtändnis bwalte
habe dem unde geſagt, bete die Muttergotteslitanei aus dem
Geſangbuch; das n aber verſtanden: bete die Muttergottes⸗
lieder Wird irgend jemand dieſen Geiſtlichen der Verletzung des Ei
ſiegels beſchuldigen? Das Mißverſtändni mu doch aufgeklärt werden,
und war 537 Ortei des Beichtkindes. Auch das Beichtſiegel bezweckt
den Vorteil des Beichtkindes und Uch Unannehmlichkeiten von hm
ernzuhalten: ieſe Unannehmlichkeiten baren  2 aber un dem vorliegenden

viel größer geweſen ohne die von dem Geiſtlichen gegebene Auf
klärung, 3u der reilid eine mit der El zuſammenhängende Henntnis
benützt werden mu Man könnte vielleicht einwenden, der Geiſt⸗
liche 0 das Kind ſich beſtellen ſollen und * ſe aufklären ſollen.
Dagegen te ſich aber agen, daß das Beichtſiegel auch dem Beicht⸗
kind ſelbſt gegenüber ver  4  El, ſoba die El geendet iſt Er 0
alſo auch mit dem Kinde ſe nicht darüber reden können (nach der
ganz rengen einung), abgeſehen davon, daß dann bei der Verhand⸗
lung mit dem Inde allein der ihr Irrtum und zudem Anlaß
u allen möglichen Vermutungen e

Ein anderer all agen wir, dem Rektor einer 3330  E, oder
allgemeiner ausgedrückt, 50 einem kirchlichen Vorgeſetzten, der 1e



Gei tliche als nter ehene unter ſich hat, beiImm jemand,
Der betreffende Vorgeſetzte iſt augenblicklich durchaus nicht i derLage,der 3 entſprechen,der öniten kann aber ſeine Ei nicht
verſchieben. Nun weiß der Vorgeſetzte aus früheren Beichten des Pe
tenten, gleicherweiſe aber auch aus der Beicht eines der ihm Unter⸗
E.  en rieſter, daß für dieſen letzteren das Anhören der Beichtdes
zuerſt erwähnten Bei  Inde Eene große ſittliche Gefahr mit ſich brin
Wäre nun das der einzige Geiſtliche, der zur Verfügung ſtändeund
könnte die verlangte Beicht nicht erſchoben werden, ſo mu tatſäch
lich der Vorgeſetzte dieſe, ihm NuL Aus der El ekannte Gefahr igno⸗
rleren und den betreffenden Geiſtlichen rufen laſſen Nun ſtehen ihm
aber Emnme ethe anderer Herren zur Verfügung, die EL mit dem Ab⸗
nehmen der aglichen Beicht beauftragen kann. Wenn ETL ſich nu  23
ſchließt, anderen 3 rufen, ſo ſpielt die ausbeiderſeitiger El
gewonnene enntuni zweifelsohne irgendwie mit Wer wollte aber
behaupten, der Vorgeſetzte mu gerade den mit der Abnahme der
Beicht beauftragen, ezügli deſſen ELr leſe ſakramentale Kenntnis hat
Ausgeſchloſſen muß natürli ſein, daß irgend welcher Verdacht dadurch
weder bei dem die Beicht Fordernden, noch bei dem nicht gerufenen
Prieſter entſteht.

Wir enthalten eines abſchließenden Urteil über dieſe und äh
liche älle, glauben jedoch, ſie dienen zur Aufklärung, namentlich
dem Sinne, daß bei Beurteilung der aus dem Beichtſiege erwachſenen
Verpflichtungen nicht außera gelaſſen werden darf, wie oben
bemerkt, daß der Zweck de Sigillum sacramentale der Vorteil und nicht
derNachteil des Bei  nde iſt

Worms, Martinus Dr Praxzmarer.

Mitteilungen.
An dieſer werden nfragen die Redaktion erledigt,die allgemeines Intereſſe beanſpruchen können; ſie ind durch ein ernchen6gekennzeichnet

(Die Königshochzeit. Ausgelegt für Homileten. Das Eva
gelium für den 18 Sonntag nach Pfingſten, 22, bis 14, erzäh
von merkwürdigen Hochzeit, die gewiß dieſer nicht möglich
are Das Gleichnis von der Königshochzeit wird erſt durch Ueber⸗
tragung die religiös⸗chriſtliche Welt erklärt.

Eine merkwürdige Hochzeit, ohne Trauung, ohne raut, ohne End
äſte, die fernbleiben, und ohne Hochzeitskleid werden ſtrenge
beſtraft, aber alle ſind eingeladen.

Das Hochzeitsmnahl iſt die Hauptſache. Der ünig veranſtaltet
für ſeinen Sohn, enmn und richtet her Zur Hochzeit werd
die 0 ſehnlichſt erwartet, nur keine rau Keine Trauung od
Vermählung geht vorauf, ſie ſoll offenbar erſt beim Mahle erfolgeDer Königsſohn i ſich ur das Mahl mit ſeinen Gäſten vermählen,


